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Luthers Einschulung am 14. & 15. April 2023, siehe Flyer im Innenteil auf Seite 6.

wünscht Ihnen Ihr Andreas Koch, 
Bürgermeister

und die Stadtverwaltung Mansfeld

Frohe OsternFrohe Ostern
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Ihr zukünftiges Aufgabengebiet umfasst:
- Aufsicht des Badebetriebes im Mühlenbad Großörner
- Pflege und Wartung des Schwimmbeckens inklusive Was-

serkontrolle und -behandlung
- Pflege und Reinigung der Gebäude und Außenanlagen
Unsere Ewartungen an Sie:
- Kenntnisse und Fertigkeiten der Rettung und Wiederbele-

bung
- gültiger Nachweis über das Deutsche Rettungsschwimmer-

abzeichen mindestens in Silber
- gültiger Nachweis über die „Erste Hilfe“-Ausbildung
- Mindestalter von 18 Jahren
Die Aufgaben verlangen vom Bewerber die Bereitschaft zu flexi-
bler Arbeitszeit, auch an Wochenenden und an Feiertagen. Wenn 
Sie über die gültigen Nachweise verfügen, sowie Teamfähigkeit, 
Zuverlässigkeit und Belastbarkeit ihr Profil abrunden, freuen wir 
uns über Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen.
Diese senden Sie bitte an die
Stadt Mansfeld
z. H. Herrn Oemler
Lutherstraße 9, 06343 Mansfeld
oder per E-Mail an bewerbung@mansfeld.eu

Informationen

Information zur Überprüfung  
der Standsicherheit der Grabanlagen
Entsprechend § 9 der Unfallverhütungsvorschrift der Gartenbau-
Berufsgenossenschaft UVV VSG 4.7 sind Grabmale mindestens 
einmal jährlich auf ihre Standsicherheit zu prüfen.
Da die Grabmale der Witterung und anderen Einwirkungen ausge-
setzt sind und die Nutzung der Grabstätten und deren Pflege die 
Standsicherheit beeinträchtigen können, ist die Überprüfung der 
Standsicherheit in regelmäßigen Abständen nach der Frostperiode 
auszuführen.
Als Friedhofsträger haftet die Stadt Mansfeld im Rahmen der Ver-
kehrssicherungspflicht gemeinsamen mit den Nutzungsberechtig-
ten der Gabstätten und den Steinmetzen für die Standsicherheit 
der Grabmalanlagen und ist damit zur Überprüfung verpflichtet.
Wir möchten hiermit bekanntgeben, dass die Überprüfung auf den 
stadteigenen und von der Stadt verwalteten Friedhöfen ab dem 
18.04.2023 erfolgen wird.
Nicht standsichere Grabanlagen werden mit einem Aufkleber, der 
auf die Gefahr hinweist, versehen. Bei Grabmalen, die akut um-
sturzgefährdet sind, wird eine Sicherung vorgenommen, deren 
Kosten gemäß § 17 der Friedhofssatzung der Stadt Mansfeld vom 
26.10.2020 von den Nutzungsberechtigten zu tragen sind.

C. Senft
Amtsleiterin Bau-/Ordnungsamt

Mitteilungen

Mitteilung - Wasserverband „Südharz“
Auskünfte über gefasste Beschlüsse entnehmen Sie bitte dem 
Amtsblatt der Stadt Sangerhausen „Sangerhäuser Nachrichten“ 
oder dem Internetauftritt des Wasserverbandes „Südharz“ unter 
www.wasser-suedharz.de (Der Verband/ Amtliches Mitteilungsblatt).

Amtsblatt nicht mehr in alle Haushalte
Ab Mai dieses Jahres wird das Amtsblatt nicht mehr an alle 
Haushalte verteilt. An folgenden Stellen können Sie das 
Amtsblatt nun abholen.
Mansfeld: Rathaus, Lutherstraße 9

Tourist-Info, Junghuhnstraße 2
Abberode: Gemeindehaus

Neue Straße
Annarode: Bürgerhaus, Försterberg 1
Biesenrode: Sportlerheim, Dorfstr. Biesenrode 1 B
Braunschwende: Gaststätte „Brauner Hirsch“, 

Dorfstraße Braunschwende 17
Friesdorf: Gemeindebüro, Friesdorfer Dorfstraße 5 

(Dienstag 17:30 - 18:30 Uhr)
Gorenzen: Gemeindebüro, Obere Dorfstraße 1 

(Mittwoch 18:00 - 19:00)
Großörner: Gemeindebüro, Alfred-Schröder-Straße 36 

(Dienstags 17:00 - 18:00 Uhr)
Hermerode: Gemeindebüro, Hintere Dorfstraße 3 

(Dienstags 17:00 - 18:00 Uhr)
Piskaborn: Vorraum Arztzimmer ehemalige 

Gaststätte / Saal
Kegelbahn/Jugendraum
Feuerwehr

Siebigerode: Siebigeröder Schmöker-Stübchen, 
Hauptstraße 8

Ausschreibungen

Stellenausschreibung
Die Stadt Mansfeld sucht für das Mühlenbad in Großörner ab 
sofort zunächst befristet bis zum 31.10.2023 einen

Rettungsschwimmer.

Die Wochenarbeitszeit beträgt 39 Stunden. Die Vergütung er-
folgt in der Entgeltgruppe 5 gemäß Tarifvertrag für den öffentli-
chen Dienst (TVöD).
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• Regionale Planungsgemeinschaft Halle vom 25.03.2021 
und 31.05.2022

Während der Auslegungsfrist könne von jedermann Stellung-
nahmen zu den geänderten oder ergänzten Teilen des zweiten 
Entwurfes des Flächennutzungsplanes abgegeben werden. Die 
Stellungnahmen können schriftlich oder während der Dienstzeit 
zur Niederschrift in den Diensträumen der Stadt Mansfeld, Lu-
therstraße 9, 06343 Mansfeld vorgebracht werden. Weiterhin 
können Stellungnahmen auch per E-Mail an die Adresse 
bauamt@mansfeld.eu eingereicht werden. Da das Ergebnis der 
Behandlung der Stellungnahmen mitgeteilt wird, ist die Angabe 
der Anschrift des Verfassers zweckmäßig.
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Flächen-
nutzungsplan unberücksichtigt bleiben können.
Stellungnahmen, die im Verfahren der Öffentlichkeits- und Be-
hördenbeteiligung nicht rechtzeitig abgegeben worden sind, 
können bei der Beschlussfassung über den Flächennutzungs-
plan unberücksichtigt bleiben, sofern die Gemeinde deren Inhalt 
nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für 
die Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht von Bedeutung ist.
Die Behörden, Nachbargemeinden und Träger öffentlicher Be-
lange werden angeschrieben und zur Abgabe einer Stellung-
nahme zu den geänderten oder ergänzten Teilen des zweiten 
Entwurfes des Flächennutzungsplanes Mansfeld aufgefordert.
Alle Einwendungen von Vereinigungen im Sinne des § 4 Abs. 3 
Satz 1 Nr. 2 des Gesetzes über ergänzende Vorschriften zu 
Rechtsbehelfen in Umweltangelegenheiten nach der EG-Richt-
linie 2003/35/EG (Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes - UmwRG) 
in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Abs. 2 des Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetzes gemäß § 7 Abs. 3 Satz 1 des Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetzes, die sie im Rahmen der Auslegungsfrist 
nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht haben, aber hätten 
geltend gemacht werden können, werden ausgeschlossen.

- Der Bürgermeister -

Gratu-
latio-
nen
O r t s t e i l 
Mansfeld-
L u t h e r -
stadt

am 20.04. Frau Regina Wehner zum 70. Geburtstag
am 10.05. Frau Irmgard Richter zum 95. Geburtstag

Einla 

Bekanntmachung

Öffentliche Auslegung des zweiten Entwurfes des 
Flächennutzungsplanes für die Einheitsgemeinde 
Stadt Mansfeld mit Begründung und Umweltbericht

Der zweite Entwurf des Flächennutzungsplanes für die Ein-
heitsgemeinde Stadt Mansfeld mit Begründung und Um-
weltbericht in der Fassung vom Dezember 2022 liegt in der 
Zeit vom 20.03.2023 bis zum 21.04.2023

in der Stadt Mansfeld, Lutherstraße 9, 06343 Stadt Mansfeld, 
Bauamt Haus III, 1. OG gemäß § 4a Abs. 3 Baugesetzbuch für 
jedermann zur Einsicht aus.

Dienstag von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 
von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Donnerstag von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 
von 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr

Freitag von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Der Zweite Entwurf zur Bauleitplanung kann parallel dazu auch 
auf der Internetseite der Stadt Mansfeld unter www.mansfeld.eu 
in der Rubrik „Bürgerservice - Bekanntmachungen“ eingesehen 
werden.
Der Stadtrat der Stadt Mansfeld hat in seiner Sitzung am 
06.02.2023 den zweiten Entwurf des Flächennutzungsplanes 
der Einheitsgemeinde Stadt Mansfeld in der Fassung vom De-
zember 2022 gebilligt und eine erneute öffentliche Auslegung 
gemäß § 4a (3) Baugestzbuch (BauGB) beschlossen.
Gemäß § 4a Abs. 3 Satz 2 BauGB wurde bestimmt, dass Stel-
lungnahmen nur zu den geänderten oder ergänzten Teilen ab-
gegeben werden können. Die geänderten Textpassagen der 
Begründung sind in unterstrichener Kursivschrift kenntlich ge-
macht.
Mit dem Zweiten Entwurf des Flächennutzungsplanes werden 
die Begründung, der Umweltbericht, die Anlagen 1 - 5 und die 
nach Einschätzung der Stadt wesentlichen bereits vorliegenden 
umweltbezogenen Informationen mit den Stellungnahmen der 
Behörden und Trägern öffentlicher Belange öffentlich ausgelegt. 
Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft erteilt.
Die Planunterlagen können während der Offenlagezeit 
(20.03.2023 bis 21.04.2023) auch auf der Webseite der Stadt 
Mansfeld unter www.mansfeld.eu/buergerservice/bekanntma-
chungen eingesehen werden.
Folgende umweltbezogene Informationen sind vorhanden und 
werden im Rahmen der Offenlage des zweiten Entwurfes des 
Flächennutzungsplanes zur Verfügung gestellt:

- StadtLandGrün, Umweltbericht zum Flächennutzungsplan 
der Stadt Mansfeld, Stand Dezember 2022 - Schutzgut 
Mensch, Tiere, Pflanzen und Biologische Vielfalt, Boden, 
Wasser, Luft, Klima, Landschaft, kulturelles Erbe und sons-
tige Sachgüter

- Stellungnahmen von Behörden und Trägern öffentlicher Be-
lange:

• Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachen-
Anhalt vom 16.06.2022 - Schutzgut Kulturelles Erbe und 
Sonstige Sachgüter

• Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt 
vom 02.06.2022 - Schutzgut Boden, Wasser

• Landkreis Mansfeld-Südharz vom 19.05.2022, 17.06.2022, 
28.06.2022 - Schutzgut Mensch, Tiere, Pflanzen und Bio-
logische Vielfalt, Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschsft, 
Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter

• Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt vom 23.05.2022, 
25.05.2022 - Schutzgut Wasser, Mensch, Tiere, Pflanzen, 
Landschaft

• Ministerium für Infrastruktur und Digitales des Landes 
Sachsen-Anhalt vom 24.06.2022 - Schutzgut Mensch, Tie-
re, Pflanzen und Biologische Vielfalt, Boden, Landschaft

• Landesanstalt für Altlastenfreistellung Sachsen-Anhalt 
vom 16.05.2022 - Schutzgut Boden

Nachruf
Die Stadt Mansfeld 

trauert um Herrn

Wolfgang Wehner

Herr Wolfgang Wehner ist Zeit seines  
Lebens seiner Heimat treu geblieben.

Die Wehner-Stiftung war seine  
besondere Herzensangelegenheit.

Sein soziales Engement war unter anderem in 
der Denkmalpflege, wo er sich auch  
für die Stadt Mansfeld engagierte.

Wir verneigen uns in Dankbarkeit und Respekt 
vor Wolfgang Wehner und werden ihm  

stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Stadtrat  
der Stadt Mansfeld

Bürgermeister  
der Einheitsgemeinde Stadt Mansfeld
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Nichtamtlicher Teil

Aus den Ortsteilen
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Jagdgenossenschaft Mansfeld
Einladung zur Mitgliederversammlung am 27.04.2023 um 18:30 Uhr 
in der Gaststätte „Mansfelder Hof“ in Mansfeld.
Eingeladen sind die Eigentümer bejagbarer Grundstücke.
Tagesordnung:
1. Begrüßung und Feststellung der Anwesenheit
2. Bericht des Vorstandes, Beschlußbekanntgabe
3. Kassenbericht
4. Diskussion
5. Beschlussfassung und Entlastung

Der Jagdvorstand

Mitgliederversammlung  
Jagdgenossenschaft Großörner
Mitgliederversammlung am 14.04.2023 um 18:00 Uhr, 
Gaststätte „Zum Goldenen Löwen“
Eingeladen sind die Eigentümer bejagbarer Grundstücke
Tagesordnung:
1. Begrüßung und Feststellung der Anwesenheit
2. Bericht des Vorstandes
3. Kassenbericht
4. Diskussion
5. Beschlussfassung zu 2. und 3.
6. Nachwahl zum Vorstand

Wolfgang Minning
- Vorsitzender -

Einladung zur Versammlung  
der Jagdgenossenschaft Annarode
Am Donnerstag, dem 27.04.2023, findet um 18.00 Uhr im Bür-
gerhaus Annarode die Versammlung der Jagdgenossenschaft 
Annarode statt.
Eingeladen sind die Eigentümer der bejagdbaren Grundstücke 
in der Gemarkung Annarode. Bei Stimmübertragungen an einen 
Bevollmächtigten ist eine amtlich beglaubigte Vollmacht not-
wendigerweise vorzulegen.
Tagesordnung
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Feststellung der anwesenden Jagdgenossen und der ver-

tretenen Flächen
3. Rechenschaftsbericht des Jagdvorstehers
4. Bericht des Kassenwarts
5. Bericht der Kassenprüfung
6. Beschluss zur Verwendung des Reinertrags
7. Diskussion
8. Schlusswort

Der Vorstand

Einladung zur Jahreshauptversammlung der 
Jagdgenossenschaft Vatterode/Gräfenstuhl
Die jährliche, nichtöffentliche Mitgliederversammlung der Jagd-
genossenschaft Vatterode/Gräfenstuhl findet für alle Eigentümer 
von bejagbaren Grundstücken in der Gemarkung Vatterode/
Gräfenstuhl am
Mittwoch, dem 3. Mai 2023, um 19.00 Uhr in der Gaststätte
„Goldener Hammer“ in Vatterode statt.
Erforderliche neue Grundstücksnachweise oder Vollmachten 
sind beim Schriftführer ab 18.30 Uhr vorzulegen.
Tagesordnung
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Feststellung der form- und fristgerechten Einladung
3. Feststellung der anwesenden Jagdgenossen und der ver-

tretenen Flächen
4. Rechenschaftsbericht des Vorstandes
5. Rechenschaftsbericht des Kassenführers und Wahl der 

Kassenprüfer
6. Bericht der Kassenprüfer
7. Beschlussfassungen zu den Berichten und Entlastung des 

Vorstandes
8. Beschlussfassung zur Verwendung des Reinerlöses
9. Bericht des Jagdpächters / Sonstiges

Der Vorstand der Jagdgenossenschaft
gez. Körber

Gratulationen

Ortsteil Mansfeld-Lutherstadt

am 20.04. Frau Regina Wehner zum 70. Geburtstag
am 10.05. Frau Irmgard Richter zum 95. Geburtstag

Wir gratulieren

Vereine und Verbände 

informieren
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Das Amtsblatt der Stadt Mansfeld für die Ortsteile Mansfeld-Lutherstadt, 
Abberode, Annarode, Biesenrode, Braunschwende, Friesdorf, Großörner, 
Gorenzen, Hermerode, Möllendorf, Molmerswende, Piskaborn, Ritzgerode, 
Siebigerode und Vatterode erscheint monatlich und wird an alle erreichbaren 
Haushalte kostenlos verteilt.

- Herausgeber: Stadt Mansfeld, Lutherstr. 9, 06343 Mansfeld
- Verlag und Druck: LINUS WITTICH Medien KG, 04916 Herzberg, 
 An den Steinenden 10, Telefon: (03535) 4 89-0
  Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedin-

gungen.
- Verantwortlich für den amtlichen und nichtamtlichen Teil: 
 Der Bürgermeister der Stadt Mansfeld und die Bürgermeister der Ortsteile
- Redaktion: Hauptamt, Telefon (03 47 82) 8 71-0, Telefax: (03 47 82) 871-22
  Die in Beiträgen von Vereinen und Verbänden geäußerten Meinungen müs-

sen nicht die Meinung der Redaktion widerspiegeln.
 Die Verantwortlichkeit liegt beim jeweiligen Verfasser.
- Verantwortlich für den Anzeigenteil/Beilagen: 
 LINUS WITTICH Medien KG, 04916 Herzberg, An den Steinenden 10,
 vertreten durch den Geschäftsführer ppa. Andreas Barschtipan, 
 www.wittich.de/agb/herzberg

Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere allgemei-
nen Geschäftsbedingungen und unsere zz. gültige Anzeigenpreisliste. Für 
nicht gelieferte Zeitungen infolge höherer Gewalt oder anderer Ereignisse 
kann nur Ersatz des Betrages für ein Einzel exemplar gefordert werden. Wei-
tergehende Ansprüche, insbesondere auf Schadensersatz, sind ausdrücklich 
ausgeschlossen.

Die nächste Ausgabe erscheint am:
Freitag, dem 12. Mai 2023

Annahmeschluss für redaktionelle Beiträge
Donnerstag, der 27. April 2023

Annahmeschluss für Anzeigen:
Mittwoch, der 3. Mai 2023, 9.00 Uhr

epaper.wittich.de/2816

Ihr Amts- und Mitteilungsblatt
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Verschiedenes



- 9 -Nr. 4/2023 Mansfeld



- 10 -Mansfeld Nr. 4/2023

Einladung  
Aktionstag Mensch

Aktion Mensch findet am 04.05.2023 in der Zeit von 13.00 bis 18.00 Uhr  
am Geschäftshaus Großörner statt.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Es sind alle Interessenten recht herzlich eingeladen.

Wie kann ich Ihnen helfen?

0170 2828681
j.kist@wittich-herzberg.de

www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Jeannette Kist

Ihre Medienberaterin vor Ort

Ich bin für Sie da...
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